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daß "die Landfrieden kein Schlußstrich, sondern der Beginn emer neuen 
Epoche" seien; "sie bringen den Obergang vom altgermanischen dualistischen 
Friedensaufbau zum modernen Friedensaufbau mit der Konzentrierung der Ge­
walt beim Staate", d. h. sie versuchen, den alten Sippenfrieden mit seiner Folge, 
dem Fehderecht des Einzelnen, durch einen staatlich garantierten Frieden zu 
ersetzen. Von dieser Grundlage ausgehend werden dann die einzelnen Land­
frieden in Deutschland, soweit sie aus den Quellen bekannt sind, zum Gegen­
stand einer eingehenden Untersuchung gemacht, wobei der Vf. die Meinung 
der bisherigen Forschung zurückweist, daß man zwischen Landfriedens-Bünd­
nissen und Landfriedens-Gesetzen zu unterscheiden habe, indem er klar heraus­
arbeitet, daß, wenigstens in der Frühzeit, alle Landfrieden Gesetze gewesen 
sind und als solche den Beginn der Reichsgesetzgebung darstellen. Weitere Ka­
pitel sind dem Landfriedens-Eid und der Aktivierung der Masse zum Schutze 
des Friedens gewidmet. Die Bedeutung der Landfrieden für die Entstehung des 
peinlichen Strafensystems 'wird ferner gewürdigt und das Handhaftverfahren 
als Ausgangspunkt der Entwiddung dieses Systems herausgestellt. Die Schluß­
abschnitte befassen sich mit dem Verhältnis zwischen Landfrieden und Fehde 
und Landfrieden und Verbrechen. Leider verbietet es der zur Verfügung ste­
hende Raum, auf interessante Einzelheiten dieser beiden Abschnitte einzugehen, 
nur soviel soll gesagt werden, daß G. in der "Justizreform", die durch die 
Landfrieden angebahnt wurde, eine der Grundlagen des modernen Staates er­
blickt, eine Tatsache, die längst bekannt war, aber durch seine Ausführungen 
eine neue Untermauerung erfährt. Alles in allem genommen kann man G.s 
Buch und seine grundsätzliche Auseinandersetzung mit dem vielerörterten Pro­
blem als einen voll gelungenen Wurf bezeichnen, und selbst der, der sich viel­
leicht nicht mit allen seinen Feststellungen einverstanden erklären wird, wird 
es nicht ohne Nutzen und Belehrung aus der Hand legen. G. 0. 

Herbert A s m u s, Rechtsprobleme des ma. Fehdewesens, Jur. Diss. Göttin­
gen 1951, XIV u. 87 S. - Vf. setzt sich vor allem mit 0. Brunncrs Ausfüh­
rungen über das Fehdewesen in "Land und Herrschaft" auseinander, an Hand 
südhannoverscher Quellen und der von Brunncrs Kritikern erhobenen Beden­
ken. So führt er nach einer Abgrenzung der Fehde gegenüber Krieg und Blut­
rache das Fehderecht auf das Lehnswesen zurüdr und erkennt das Landrecht 
nicht als unmittelbare Grundlage für das Fehderecht an. Diese Ausführungen 
hätten wohl stärker durch Quellen unterbaut werden müssen. Anschließend 
werden der Kreis der Fehdeberechtigten, die Mittel der Fehdeausübung und 
das Verhältnis von Fehde zu Landfriedensbewegung und Gerichtsverfahren 
behandelt. In der abschließenden Betrachtung über die Rolle des Fehdewesens 
im ma. Staats- und Rechtssystem wird die Bedeutung des Lehnswesens durch 
den Vf. überschätzt. Königs- und Herzogsamt beruhen doch auch auf sehr be­
deutenden Faktoren, die lehnsrechtlich nicht zu erklären sind. Daß die Schöp­
fung des souveränen Flächenstaates vor allem durch J. Bodin herbeigeführt 
wurde, ist eine kühne Behauptung. D. A. 

Hermann Rennefahrt, Twing und Bann, Schweizer Beitr. z. allg. Gesch. 
10 (1952) 22-87. - Durch Untersuchung eines ausgedehnten (allerdings nur 
schweizerischen) Quellenmaterials kann Vf. feststellen, daß Twing und Bann 
rechtmäßige, nicht verliehene Herrschaftsrechte waren, die aber in jeder Guts­
herrschaft je nach dem Stande der Herren und der Abhängi~keit der Unter­
tanen einen anderen Inhalt hatten, sodaß dadurch "der an s1ch absolute Be­
griff von Twing und Bann ähnlich wie der ma. Begriff der Freiheit schillert". 

Oscar V o g e I , Der ländliche Einung nach den zürcherischen. Rcchtsquellen, 
Aarau 1953, Keller, 130 S. - Der Einung (Vf. gebraucht das m den Quellen 


